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8. entgegen § 10 Absatz 3 eine Frau eine andere als die dort bezeichnete
Tätigkeit ausüben lässt,

9. entgegen § 14 Absatz 1 Satz 1 in Verbindung mit einer Rechtsverordnung
nach § 31 Nummer 5 eine Dokumentation nicht, nicht richtig, nicht voll-
ständig oder nicht rechtzeitig erstellt,

10. entgegen § 14 Absatz 2 oder 3, jeweils in Verbindung mit einer Rechtsver-
ordnung nach § 31 Nummer 5, eine Information nicht, nicht richtig, nicht
vollständig oder nicht rechtzeitig gibt,

11. entgegen § 27 Absatz 1 Satz 1 die Aufsichtsbehörde nicht, nicht richtig oder
nicht rechtzeitig benachrichtigt,

12. entgegen § 27 Absatz 1 Satz 2 eine Information weitergibt,
13. entgegen § 27 Absatz 2 eine Angabe nicht, nicht richtig, nicht vollständig

oder nicht rechtzeitig macht,
14. entgegen § 27 Absatz 3 eine Unterlage nicht, nicht richtig oder nicht

rechtzeitig vorlegt oder nicht oder nicht rechtzeitig einsendet,
15. entgegen § 27 Absatz 5 eine Unterlage nicht oder nicht mindestens zwei

Jahre aufbewahrt,
16. einer vollziehbaren Anordnung nach § 29 Absatz 3 Satz 1 zuwiderhandelt

oder
17. einer Rechtsverordnung nach § 31 Nummer 4 oder einer vollziehbaren

Anordnung aufgrund einer solchen Rechtsverordnung zuwiderhandelt, so-
weit die Rechtsverordnung für einen bestimmten Tatbestand auf diese Buß-
geldvorschrift verweist.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 1
bis 5, 8, 16 und 17 mit einer Geldbuße bis zu dreißigtausend Euro, in den
übrigen Fällen mit einer Geldbuße bis zu fünftausend Euro geahndet werden.

§ 33 Strafvorschriften. Wer eine in § 32 Absatz 1 Nummer 1 bis 5, 8, 16
und 17 bezeichnete vorsätzliche Handlung begeht und dadurch die Gesundheit
der Frau oder ihres Kindes gefährdet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr
oder mit Geldstrafe bestraft.

Abschnitt 7. Schlussvorschriften

§ 34 Evaluationsbericht. 1Die Bundesregierung legt dem Deutschen Bun-
destag zum 1. Januar 2021 einen Evaluationsbericht über die Auswirkungen des
Gesetzes vor. 2 Schwerpunkte des Berichts sollen die Handhabbarkeit der
gesetzlichen Regelung in der betrieblichen und behördlichen Praxis, die Wirk-
samkeit und die Auswirkungen des Gesetzes im Hinblick auf seinen Anwen-
dungsbereich, die Auswirkungen der Regelungen zum Verbot der Mehr- und
Nachtarbeit sowie zum Verbot der Sonn- und Feiertagsarbeit und die Arbeit
des Ausschusses für Mutterschutz sein. 3Der Bericht darf keine personenbezo-
genen Daten enthalten.

Mutterschutzgesetz §§ 33, 34 MuSchG 20
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21. Gesetz zum Elterngeld und zur Elternzeit
(Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz – BEEG)1)

In der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Januar 20152)

(BGBl. I S. 33)
FNA 85-5

zuletzt geänd. durch Art. 19 Abs. 2 Wehrdienst-ModernisierungsG v. 22.12.2025 (BGBl. 2025 I
Nr. 370)

Nichtamtliche Inhaltsübersicht

Abschnitt 1. Elterngeld
§ 1 Berechtigte
§ 2 Höhe des Elterngeldes
§ 2a Geschwisterbonus und Mehrlingszuschlag
§ 2b Bemessungszeitraum
§ 2c Einkommen aus nichtselbstständiger Erwerbstätigkeit
§ 2d Einkommen aus selbstständiger Erwerbstätigkeit
§ 2e Abzüge für Steuern
§ 2f Abzüge für Sozialabgaben
§ 3 Anrechnung von anderen Einnahmen
§ 4 Bezugsdauer, Anspruchsumfang
§ 4a Berechnung von Basiselterngeld und Elterngeld Plus
§ 4b Partnerschaftsbonus
§ 4c Alleiniger Bezug durch einen Elternteil
§ 4d Weitere Berechtigte

Abschnitt 2. Verfahren und Organisation
§ 5 Zusammentreffen von Ansprüchen
§ 6 Auszahlung
§ 7 Antragstellung
§ 8 Auskunftspflicht, Nebenbestimmungen
§ 9 Einkommens- und Arbeitszeitnachweis, Auskunftspflicht des Arbeitgebers
§ 10 Verhältnis zu anderen Sozialleistungen
§ 11 Unterhaltspflichten
§ 12 Zuständigkeit; Bewirtschaftung der Mittel
§ 13 Rechtsweg
§ 14 Bußgeldvorschriften

Abschnitt 3. Elternzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
§ 15 Anspruch auf Elternzeit
§ 16 Inanspruchnahme der Elternzeit
§ 17 Urlaub
§ 18 Kündigungsschutz
§ 19 Kündigung zum Ende der Elternzeit
§ 20 Zur Berufsbildung Beschäftigte, in Heimarbeit Beschäftigte
§ 21 Befristete Arbeitsverträge

Abschnitt 4. Statistik und Schlussvorschriften
§ 22 Bundesstatistik
§ 23 Auskunftspflicht; Datenübermittlung an das Statistische Bundesamt
§ 24 Übermittlung von Tabellen mit statistischen Ergebnissen durch das Statistische Bundesamt
§ 24a Übermittlung von Einzelangaben durch das Statistische Bundesamt
§ 24b Elektronische Unterstützung bei der Antragstellung

1) Die Änderungen durch G v. 22.12.2025 (BGBl. 2025 I Nr. 355) treten erst mWv 1.1.2027 in
Kraft und sind im Text noch nicht berücksichtigt.

2) Neubekanntmachung des BEEG v. 5.12.2006 (BGBl. I S. 2748) in der ab 1.1.2015 geltenden
Fassung; beachte die Übergangsvorschriften in § 28.



141

§ 25 Datenübermittlung durch die Standesämter
§ 26 Anwendung der Bücher des Sozialgesetzbuches
§ 27 Sonderregelung aus Anlass der COVID-19-Pandemie
§ 28 Übergangsvorschrift

Abschnitt 1. Elterngeld

§ 1 Berechtigte. (1) 1Anspruch auf Elterngeld hat, wer
1. einen Wohnsitz oder seinen gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland hat,
2. mit seinem Kind in einem Haushalt lebt,
3. dieses Kind selbst betreut und erzieht und
4. keine oder keine volle Erwerbstätigkeit ausübt.
2Bei Mehrlingsgeburten besteht nur ein Anspruch auf Elterngeld.

(2) 1Anspruch auf Elterngeld hat auch, wer, ohne eine der Voraussetzungen
des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 1 zu erfüllen,
1. nach § 4 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch dem deutschen Sozialversiche-

rungsrecht unterliegt oder im Rahmen seines in Deutschland bestehenden
öffentlich-rechtlichen Dienst- oder Amtsverhältnisses vorübergehend ins
Ausland abgeordnet, versetzt oder kommandiert ist,

2. Entwicklungshelfer oder Entwicklungshelferin im Sinne des § 1 des Ent-
wicklungshelfer-Gesetzes ist oder als Missionar oder Missionarin der Mis-
sionswerke und ‑gesellschaften, die Mitglieder oder Vereinbarungspartner des
Evangelischen Missionswerkes Hamburg, der Arbeitsgemeinschaft Evangeli-
kaler Missionen e.V. oder der Arbeitsgemeinschaft pfingstlich-charismati-
scher Missionen sind, tätig ist oder

3. die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt und nur vorübergehend bei einer
zwischen- oder überstaatlichen Einrichtung tätig ist, insbesondere nach den
Entsenderichtlinien des Bundes beurlaubte Beamte und Beamtinnen, oder
wer vorübergehend eine nach § 123a des Beamtenrechtsrahmengesetzes oder
§ 29 des Bundesbeamtengesetzes zugewiesene Tätigkeit im Ausland wahr-
nimmt.

2Dies gilt auch für mit der nach Satz 1 berechtigten Person in einem Haushalt
lebende Ehegatten oder Ehegattinnen.

(3) 1Anspruch auf Elterngeld hat abweichend von Absatz 1 Satz 1 Nummer 2
auch, wer
1. mit einem Kind in einem Haushalt lebt, das er mit dem Ziel der Annahme

als Kind aufgenommen hat,
2. ein Kind des Ehegatten oder der Ehegattin in seinen Haushalt aufgenommen

hat oder
3. mit einem Kind in einem Haushalt lebt und die von ihm erklärte Anerken-

nung der Vaterschaft nach § 1594 Absatz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs
noch nicht wirksam oder über die von ihm beantragte Vaterschaftsfeststellung
nach § 1600d des Bürgerlichen Gesetzbuchs noch nicht entschieden ist.

2 Für angenommene Kinder und Kinder im Sinne des Satzes 1 Nummer 1 sind
die Vorschriften dieses Gesetzes mit der Maßgabe anzuwenden, dass statt des
Zeitpunktes der Geburt der Zeitpunkt der Aufnahme des Kindes bei der
berechtigten Person maßgeblich ist.

Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz § 1 BEEG 21
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(4) Können die Eltern wegen einer schweren Krankheit, Schwerbehin-
derung oder Todes der Eltern ihr Kind nicht betreuen, haben Verwandte bis
zum dritten Grad und ihre Ehegatten oder Ehegattinnen Anspruch auf Eltern-
geld, wenn sie die übrigen Voraussetzungen nach Absatz 1 erfüllen und wenn
von anderen Berechtigten Elterngeld nicht in Anspruch genommen wird.

(5) Der Anspruch auf Elterngeld bleibt unberührt, wenn die Betreuung und
Erziehung des Kindes aus einem wichtigen Grund nicht sofort aufgenommen
werden kann oder wenn sie unterbrochen werden muss.

(6) Eine Person ist nicht voll erwerbstätig, wenn
1. ihre Arbeitszeit 32 Wochenstunden im Durchschnitt des Lebensmonats nicht

übersteigt,
2. sie eine Beschäftigung zur Berufsbildung ausübt oder
3. sie als eine im Sinne der §§ 23 und 43 des Achten Buches Sozialgesetzbuch

geeignete Kindertagespflegeperson tätig ist.
(6a) Als erwerbstätig im Sinne dieses Gesetzes gelten auch Personen, die

vorübergehend nicht arbeiten, solange sie
1. sich in einem Arbeitsverhältnis befinden oder
2. selbständig erwerbstätig sind.

(7) 1Ein nicht freizügigkeitsberechtigter Ausländer oder eine nicht freizügig-
keitsberechtigte Ausländerin ist nur anspruchsberechtigt, wenn diese Person
1. eine Niederlassungserlaubnis oder eine Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EU

besitzt,
2. eine Blaue Karte EU, eine ICT-Karte, eine Mobiler-ICT-Karte oder eine

Aufenthaltserlaubnis besitzt, die für einen Zeitraum von mindestens sechs
Monaten zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit berechtigen oder berechtigt
haben oder diese erlauben, es sei denn, die Aufenthaltserlaubnis wurde
a) nach § 16e des Aufenthaltsgesetzes zu Ausbildungszwecken, nach § 19c

Absatz 1 des Aufenthaltsgesetzes zum Zweck der Beschäftigung als Au-
Pair oder zum Zweck der Saisonbeschäftigung, nach § 19e des Aufent-
haltsgesetzes zum Zweck der Teilnahme an einem Europäischen Freiwil-
ligendienst oder nach § 20a Absatz 5 Satz 1 des Aufenthaltsgesetzes zur
Suche nach einer Erwerbstätigkeit oder nach Maßnahmen zur Anerken-
nung ausländischer Berufsqualifikationen erteilt,

b) nach § 16b des Aufenthaltsgesetzes zum Zweck eines Studiums, nach
§ 16d des Aufenthaltsgesetzes für Maßnahmen zur Anerkennung auslän-
discher Berufsqualifikationen, nach § 20 des Aufenthaltsgesetzes zur Suche
nach einer Erwerbstätigkeit oder nach § 20a Absatz 5 Satz 2 des Auf-
enthaltsgesetzes zur Suche nach einer Erwerbstätigkeit oder nach Maß-
nahmen zur Anerkennung ausländischer Berufsqualifikationen erteilt und
die Person ist weder erwerbstätig noch nimmt sie Elternzeit nach § 15
dieses Gesetzes oder laufende Geldleistungen nach dem Dritten Buch
Sozialgesetzbuch in Anspruch,

c) nach § 23 Absatz 1 des Aufenthaltsgesetzes wegen eines Krieges im Hei-
matland dieser Person oder nach § 23a oder § 25 Absatz 3 bis 5 des
Aufenthaltsgesetzes erteilt,

3. eine in Nummer 2 Buchstabe c genannte Aufenthaltserlaubnis besitzt und im
Bundesgebiet berechtigt erwerbstätig ist oder Elternzeit nach § 15 dieses

21 BEEG § 1 Besonderer Arbeitnehmerschutz
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Gesetzes oder laufende Geldleistungen nach dem Dritten Buch Sozialgesetz-
buch in Anspruch nimmt,

4. eine in Nummer 2 Buchstabe c genannte Aufenthaltserlaubnis besitzt und
sich seit mindestens 15 Monaten erlaubt, gestattet oder geduldet im Bundes-
gebiet aufhält oder

5. eine Beschäftigungsduldung gemäß § 60d in Verbindung mit § 60a Absatz 2
Satz 3 des Aufenthaltsgesetzes besitzt.

2Abweichend von Satz 1 Nummer 3 erste Alternative ist ein minderjähriger
nicht freizügigkeitsberechtigter Ausländer oder eine minderjährige nicht freizü-
gigkeitsberechtigte Ausländerin unabhängig von einer Erwerbstätigkeit an-
spruchsberechtigt.

(8) 1Ein Anspruch entfällt, wenn die berechtigte Person im letzten abge-
schlossenen Veranlagungszeitraum vor der Geburt des Kindes ein zu versteu-
erndes Einkommen nach § 2 Absatz 5 des Einkommensteuergesetzes in Höhe
von mehr als 175 000 Euro erzielt hat. 2Erfüllt auch eine andere Person die
Voraussetzungen des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 2 oder der Absätze 3 oder 4,
entfällt abweichend von Satz 1 der Anspruch, wenn die Summe des zu ver-
steuernden Einkommens beider Personen mehr als 175 000 Euro beträgt.

§ 2 Höhe des Elterngeldes. (1) 1Elterngeld wird in Höhe von 67 Prozent
des Einkommens aus Erwerbstätigkeit vor der Geburt des Kindes gewährt. 2Es
wird bis zu einem Höchstbetrag von 1 800 Euro monatlich für volle Lebens-
monate gezahlt, in denen die berechtigte Person kein Einkommen aus Erwerbs-
tätigkeit hat. 3Das Einkommen aus Erwerbstätigkeit errechnet sich nach Maß-
gabe der §§ 2c bis 2f aus der um die Abzüge für Steuern und Sozialabgaben
verminderten Summe der positiven Einkünfte aus
1. nichtselbständiger Arbeit nach § 2 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 des Einkom-

mensteuergesetzes sowie
2. Land- und Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb und selbständiger Arbeit nach

§ 2 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 des Einkommensteuergesetzes,
die im Inland zu versteuern sind und die die berechtigte Person durchschnitt-
lich monatlich im Bemessungszeitraum nach § 2b oder in Lebensmonaten der
Bezugszeit nach § 2 Absatz 3 hat.

(2) 1 In den Fällen, in denen das Einkommen aus Erwerbstätigkeit vor der
Geburt geringer als 1 000 Euro war, erhöht sich der Prozentsatz von 67 Prozent
um 0,1 Prozentpunkte für je 2 Euro, um die dieses Einkommen den Betrag von
1 000 Euro unterschreitet, auf bis zu 100 Prozent. 2 In den Fällen, in denen das
Einkommen aus Erwerbstätigkeit vor der Geburt höher als 1 200 Euro war,
sinkt der Prozentsatz von 67 Prozent um 0,1 Prozentpunkte für je 2 Euro, um
die dieses Einkommen den Betrag von 1 200 Euro überschreitet, auf bis zu 65
Prozent.

(3) 1 Für Lebensmonate nach der Geburt des Kindes, in denen die berechtig-
te Person ein Einkommen aus Erwerbstätigkeit hat, das durchschnittlich gerin-
ger ist als das Einkommen aus Erwerbstätigkeit vor der Geburt, wird Elterngeld
in Höhe des nach Absatz 1 oder 2 maßgeblichen Prozentsatzes des Unter-
schiedsbetrages dieser Einkommen aus Erwerbstätigkeit gezahlt. 2Als Einkom-
men aus Erwerbstätigkeit vor der Geburt ist dabei höchstens der Betrag von
2 770 Euro anzusetzen. 3Der Unterschiedsbetrag nach Satz 1 ist für das Ein-
kommen aus Erwerbstätigkeit in Lebensmonaten, in denen die berechtigte

Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz § 2 BEEG 21
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Person Basiselterngeld in Anspruch nimmt, und in Lebensmonaten, in denen
sie Elterngeld Plus im Sinne des § 4a Absatz 2 in Anspruch nimmt, getrennt zu
berechnen.

(4) 1Elterngeld wird mindestens in Höhe von 300 Euro gezahlt. 2Dies gilt
auch, wenn die berechtigte Person vor der Geburt des Kindes kein Einkommen
aus Erwerbstätigkeit hat.

§ 2a Geschwisterbonus und Mehrlingszuschlag. (1) 1Lebt die berechtig-
te Person in einem Haushalt mit
1. zwei Kindern, die noch nicht drei Jahre alt sind, oder
2. drei oder mehr Kindern, die noch nicht sechs Jahre alt sind,
wird das Elterngeld um 10 Prozent, mindestens jedoch um 75 Euro erhöht
(Geschwisterbonus). 2Zu berücksichtigen sind alle Kinder, für die die berech-
tigte Person die Voraussetzungen des § 1 Absatz 1 und 3 erfüllt und für die sich
das Elterngeld nicht nach Absatz 4 erhöht.

(2) 1 Für angenommene Kinder, die noch nicht 14 Jahre alt sind, gilt als Alter
des Kindes der Zeitraum seit der Aufnahme des Kindes in den Haushalt der
berechtigten Person. 2Dies gilt auch für Kinder, die die berechtigte Person
entsprechend § 1 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 mit dem Ziel der Annahme als
Kind in ihren Haushalt aufgenommen hat. 3 Für Kinder mit Behinderung im
Sinne von § 2 Absatz 1 Satz 1 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch liegt die
Altersgrenze nach Absatz 1 Satz 1 bei 14 Jahren.

(3) Der Anspruch auf den Geschwisterbonus endet mit Ablauf des Monats,
in dem eine der in Absatz 1 genannten Anspruchsvoraussetzungen entfällt.

(4) 1Bei Mehrlingsgeburten erhöht sich das Elterngeld um je 300 Euro für
das zweite und jedes weitere Kind (Mehrlingszuschlag). 2Dies gilt auch, wenn
ein Geschwisterbonus nach Absatz 1 gezahlt wird.

§ 2b Bemessungszeitraum. (1) 1 Für die Ermittlung des Einkommens aus
nichtselbstständiger Erwerbstätigkeit im Sinne von § 2c vor der Geburt sind die
zwölf Kalendermonate vor dem Kalendermonat der Geburt des Kindes maß-
geblich. 2Bei der Bestimmung des Bemessungszeitraums nach Satz 1 bleiben
Kalendermonate unberücksichtigt, in denen die berechtigte Person
1. im Zeitraum nach § 4 Absatz 1 Satz 2 und 3 und Absatz 5 Satz 3 Nummer 1

Buchstabe b, Nummer 2 Buchstabe b, Nummer 3 Buchstabe b und Num-
mer 4 Buchstabe b Elterngeld für ein älteres Kind bezogen hat,

2. während der Schutzfristen nach § 3 des Mutterschutzgesetzes1) nicht beschäf-
tigt werden durfte oder Mutterschaftsgeld nach dem Fünften Buch Sozialge-
setzbuch oder nach dem Zweiten Gesetz über die Krankenversicherung der
Landwirte oder Krankentagegeld nach § 192 Absatz 5 Satz 2 des Versiche-
rungsvertragsgesetzes bezogen hat,

3. eine Krankheit hatte, die maßgeblich durch eine Schwangerschaft bedingt
war, oder

4.Wehrdienst nach dem Wehrpflichtgesetz oder nach dem Vierten Abschnitt
des Soldatengesetzes oder Zivildienst nach dem Zivildienstgesetz geleistet
hat.

1) Nr. 20.

21 BEEG §§ 2a, 2b Besonderer Arbeitnehmerschutz



145

3Abweichend von Satz 2 sind Kalendermonate im Sinne des Satzes 2 Num-
mer 1 bis 4 auf Antrag der berechtigten Person zu berücksichtigen. 4Abwei-
chend von Satz 2 bleiben auf Antrag bei der Ermittlung des Einkommens für
die Zeit vom 1. März 2020 bis zum Ablauf des 23. September 2022 auch solche
Kalendermonate unberücksichtigt, in denen die berechtigte Person aufgrund
der COVID-19-Pandemie ein geringeres Einkommen aus Erwerbstätigkeit
hatte und dies glaubhaft machen kann. 5 Satz 2 Nummer 1 gilt in den Fällen des
§ 27 Absatz 1 Satz 1 mit der Maßgabe, dass auf Antrag auch Kalendermonate
mit Elterngeldbezug für ein älteres Kind nach Vollendung von dessen 14.
Lebensmonat unberücksichtigt bleiben, soweit der Elterngeldbezug von der
Zeit vor Vollendung des 14. Lebensmonats auf danach verschoben wurde.

(2) 1 Für die Ermittlung des Einkommens aus selbstständiger Erwerbstätigkeit
im Sinne von § 2d vor der Geburt sind die jeweiligen steuerlichen Gewinner-
mittlungszeiträume maßgeblich, die dem letzten abgeschlossenen steuerlichen
Veranlagungszeitraum vor der Geburt des Kindes zugrunde liegen. 2Haben in
einem Gewinnermittlungszeitraum die Voraussetzungen des Absatzes 1 Satz 2
oder Satz 4 vorgelegen, sind auf Antrag die Gewinnermittlungszeiträume maß-
geblich, die dem diesen Ereignissen vorangegangenen abgeschlossenen steuerli-
chen Veranlagungszeitraum zugrunde liegen.

(3) 1Abweichend von Absatz 1 ist für die Ermittlung des Einkommens aus
nichtselbstständiger Erwerbstätigkeit vor der Geburt der letzte abgeschlossene
steuerliche Veranlagungszeitraum vor der Geburt maßgeblich, wenn die be-
rechtigte Person in den Zeiträumen nach Absatz 1 oder Absatz 2 Einkommen
aus selbstständiger Erwerbstätigkeit hatte. 2Haben im Bemessungszeitraum nach
Satz 1 die Voraussetzungen des Absatzes 1 Satz 2 oder Satz 4 vorgelegen, ist
Absatz 2 Satz 2 mit der zusätzlichen Maßgabe anzuwenden, dass für die Ermitt-
lung des Einkommens aus nichtselbstständiger Erwerbstätigkeit vor der Geburt
der vorangegangene steuerliche Veranlagungszeitraum maßgeblich ist.

(4) 1Abweichend von Absatz 3 ist auf Antrag der berechtigten Person für die
Ermittlung des Einkommens aus nichtselbstständiger Erwerbstätigkeit allein der
Bemessungszeitraum nach Absatz 1 maßgeblich, wenn die zu berücksichtigende
Summe der Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb und
selbstständiger Arbeit nach § 2 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 des Einkom-
mensteuergesetzes
1. in den jeweiligen steuerlichen Gewinnermittlungszeiträumen, die dem letz-

ten abgeschlossenen steuerlichen Veranlagungszeitraum vor der Geburt des
Kindes zugrunde liegen, durchschnittlich weniger als 35 Euro im Kalender-
monat betrug und

2. in den jeweiligen steuerlichen Gewinnermittlungszeiträumen, die dem steu-
erlichen Veranlagungszeitraum der Geburt des Kindes zugrunde liegen, bis
einschließlich zum Kalendermonat vor der Geburt des Kindes durchschnitt-
lich weniger als 35 Euro im Kalendermonat betrug.

2Abweichend von § 2 Absatz 1 Satz 3 Nummer 2 ist für die Berechnung des
Elterngeldes im Fall des Satzes 1 allein das Einkommen aus nichtselbstständiger
Erwerbstätigkeit maßgeblich. 3Die für die Entscheidung über den Antrag
notwendige Ermittlung der Höhe der Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft,
Gewerbebetrieb und selbstständiger Arbeit erfolgt für die Zeiträume nach Satz 1
Nummer 1 entsprechend § 2d Absatz 2; in Fällen, in denen zum Zeitpunkt der
Entscheidung kein Einkommensteuerbescheid vorliegt, und für den Zeitraum

Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz § 2b BEEG 21
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nach Satz 1 Nummer 2 erfolgt die Ermittlung der Höhe der Einkünfte ent-
sprechend § 2d Absatz 3. 4Die Entscheidung über den Antrag erfolgt abschlie-
ßend auf der Grundlage der Höhe der Einkünfte, wie sie sich aus den gemäß
Satz 3 vorgelegten Nachweisen ergibt.

§ 2c Einkommen aus nichtselbstständiger Erwerbstätigkeit. (1) 1Der
monatlich durchschnittlich zu berücksichtigende Überschuss der Einnahmen
aus nichtselbstständiger Arbeit in Geld oder Geldeswert über ein Zwölftel des
Arbeitnehmer-Pauschbetrags, vermindert um die Abzüge für Steuern und
Sozialabgaben nach den §§ 2e und 2f, ergibt das Einkommen aus nichtselbst-
ständiger Erwerbstätigkeit. 2Nicht berücksichtigt werden Einnahmen, die im
Lohnsteuerabzugsverfahren nach den lohnsteuerlichen Vorgaben als sonstige
Bezüge zu behandeln sind. 3Die zeitliche Zuordnung von Einnahmen erfolgt
nach den lohnsteuerlichen Vorgaben für das Lohnsteuerabzugsverfahren.
4Maßgeblich ist der Arbeitnehmer-Pauschbetrag nach § 9a Satz 1 Nummer 1
Buchstabe a des Einkommensteuergesetzes in der am 1. Januar des Kalender-
jahres vor der Geburt des Kindes für dieses Jahr geltenden Fassung.

(2) 1Grundlage der Ermittlung der Einnahmen sind die Angaben in den für
die maßgeblichen Kalendermonate erstellten Lohn- und Gehaltsbescheinigun-
gen des Arbeitgebers. 2Die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben in den
maßgeblichen Lohn- und Gehaltsbescheinigungen wird vermutet.

(3) 1Grundlage der Ermittlung der nach den §§ 2e und 2f erforderlichen
Abzugsmerkmale für Steuern und Sozialabgaben sind die Angaben in der
Lohn- und Gehaltsbescheinigung, die für den letzten Kalendermonat im Be-
messungszeitraum mit Einnahmen nach Absatz 1 erstellt wurde. 2 Soweit sich in
den Lohn- und Gehaltsbescheinigungen des Bemessungszeitraums eine Angabe
zu einem Abzugsmerkmal geändert hat, ist die von der Angabe nach Satz 1
abweichende Angabe maßgeblich, wenn sie in der überwiegenden Zahl der
Kalendermonate des Bemessungszeitraums gegolten hat. 3 § 2c Absatz 2 Satz 2
gilt entsprechend.

(4) 1Der anteilige Arbeitnehmer-Pauschbetrag nach Absatz 1 Satz 1 ist nicht
zu berücksichtigen, wenn dem Ansässigkeitsstaat der berechtigten Person nach
einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung das Besteuerungs-
recht für das Elterngeld zusteht und wenn das aus Deutschland gezahlte Eltern-
geld nach den maßgebenden Vorschriften des Ansässigkeitsstaats der Steuer
unterliegt. 2Unterliegt das Elterngeld im Ansässigkeitsstaat nach dessen maß-
gebenden Vorschriften nicht der Steuer, so ist der Arbeitnehmer-Pauschbetrag
nach Absatz 1 entsprechend zu berücksichtigen.

§ 2d Einkommen aus selbstständiger Erwerbstätigkeit. (1) Die monat-
lich durchschnittlich zu berücksichtigende Summe der positiven Einkünfte aus
Land- und Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb und selbstständiger Arbeit (Ge-
winneinkünfte), vermindert um die Abzüge für Steuern und Sozialabgaben
nach den §§ 2e und 2f, ergibt das Einkommen aus selbstständiger Erwerbstätig-
keit.

(2) 1Bei der Ermittlung der im Bemessungszeitraum zu berücksichtigenden
Gewinneinkünfte sind die entsprechenden im Einkommensteuerbescheid aus-
gewiesenen Gewinne anzusetzen. 2 Ist kein Einkommensteuerbescheid zu er-
stellen, werden die Gewinneinkünfte in entsprechender Anwendung des Ab-
satzes 3 ermittelt.
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